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11. n fra g e 

der Abgeordneten Dr. He1nhart" Selcanina, Dr. Schranz, 
Nayr, Treichl, Hager 

und Genossen, 

an den Herrn Bundesminü~ter für zoziDle Verv·lal tung, 

betreffend l\usdehnung der Lei stunsspflicht bei An­

staltsaufenthalt auf Pflegefälle. 

Nach den Best1mmungen des t.SVG. vJerden Le1stungen 

für Anstaltsaufenthalte von Pflegefällen nicht 

gevlährt. Hinsichtl:Lch der Unterscheidung, ob eIn 

Behandlungs- oder Asylierungs-(Pflege-)fall vorliegt, 

folgt d1e Rechtssprechung im allgemeinen dem Grundsatz, 

daß die Leistungspflicht der Kloa.nkenversichel'ung dann 

vorliegt" wenn eine Besserung des lI Zus tandes H herbei­

zuführen oder zumindest eine Verschlechterung hintan­

zuhal ten ist, selbst dann, 'vlenn das Grundleiden als 

solches nicht mehr behebbar ist. 

Selbst anhand sorgfältig erhobener Befunde und aus­

führlicher Krankengeschichten fällt die Entscheidung, 

ob e1n Anspruch auf Pflegegebührenersatz vorliegt, in 

den meisten li'ällen schvver. 

Besonders bei kurzfristigen Anstaltsaufenthalten schwer 

kranker und betagter Versicherter oder anspruchsberechtigter 

Angehöriger, deren Betreuung durch den Hausarzt oder 

Pflege in der häuslichen Gemein~chaft nicht mehr zumutbar 

ist, und die knapp vor ihrem Ableben in Anstaltspflege 

aufgenommen werden müssen, wird die Ablehnung der Ko;:;ten­

übernahme durch den Krany~enversi cherungs träger zu einem 

sozialen und vJirtschaftlichen })roblem für den betroffenen 

Personenkreis . lvii t Hecht 'VJird darauf hinger.--desen" d&1'3 

ein Versicherter auf die Hilfe der Fürsorge angewiesen ist, 

v'iObei unter Um::tänden im RegressvJege noch auf die Ange­

hörigen zurückgegriffen 'vverden kann. 
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Die unterfertigten Abgeordneten st(ülen daher 

an den Hffi:"n Bundesminister für soziale Verwaltung 

folgende Anfrage: 

Sind im Bundesministerl um für soziale Ven'Tal tung 

Bestrebungen im Gange, den § l4~· ASVG. in der derzei t 
gültigen Fassung im Sinne einer Ausdehnung der 

Leistungspflicht bei Answ.ltsaufenthalt auf Pflege­

fälle zu novellieren oder ist darüber hinaus 

noop an andere lI1aßnahmen gedacht? 

16/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




